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Justiz- und Sicherheitsdepartement 

Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug 

Vollzugs- und Bewährungsdienst 

 

Gesuch Strafvollzug in Form der Gemeinnützigen Arbeit (GA) 

Dieses Formular ist innert 20 Tagen ab Erhalt des Vollzugsbefehls für kurze Freiheitsstrafen 

an den Vollzugs- und Bewährungsdienst des Kantons Luzern einzureichen.  

1. Angaben zur gesuchstellenden Person 

Name/Vorname:  

Geburtsdatum:  Zivilstand:  

Nationalität/Heimatort:  

Aufenthaltsstatus:  C-Ausweis     B-Ausweis     Andere (Nachweis beilegen) 

Adresse/Wohnort:  

Tel.-Nr. privat:  Handy privat:  

E-Mail privat:  

2. Arbeits-/ Ausbildungssituation 

Selbständig erwerbend?  JA     NEIN Stellenlos  

Arbeitgeber:  

Arbeitsort:  

Aktuelle Tätigkeit als:  in %:  

Müssen Sie an Wochenenden arbeiten?  JA     NEIN 

Wenn JA, an welchen Wochentagen haben Sie frei? 

 

3. Gewähr Einhaltung von Rahmenbedingungen 

Ich gebe Gewähr, dass 

 

- ich die Rahmenbedingungen der Vollzugsbehörde und des Einsatzbetriebs einhalte. 

- ich erreichbar bin und mich als zuverlässig erweise. 

- ich der gesundheitlichen Belastung der gemeinnützigen Arbeit gewachsen bin. Auch bin 

ich in der Lage, Arbeitseinsätze zu leisten bzw. einer Arbeit oder Ausbildung nachzugehen. 

 

4. Bekanntgabe der Straftatbestände 

Ich bin damit einverstanden, dass die Straftatbestände, welche der Verurteilung zu Grunde 

liegen, an den Einsatzbetrieb bekannt gegeben werden. 
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5. Einsatz Gemeinnützige Arbeit 

Ich könnte an folgenden Tagen und Zeiten Gemeinnützige Arbeit leisten: 

(Zutreffendes, auch mehrere Möglichkeiten, ankreuzen) 

 

 wochenweise oder tageweise:  MO /  DI /  MI /  DO /  FR /  SA /  SO 

 nur an Wochenenden 

 Ferien/Abwesenheiten von  bis  

Ich habe folgende besonderen Fähigkeiten:  

 

   

Ort und Datum  Unterschrift 

Voraussetzungen für den Strafvollzug in Form der Gemeinnützigen Arbeit 

Voraussetzung für einen Vollzug der ausgesprochenen Strafe in Form der Gemeinnützigen 

Arbeit ist, dass die gesamte Dauer der zu vollziehenden Strafen 6 Monate nicht übersteigen.  

 

Weitere Informationen und Voraussetzungen können dem Merkblatt auf unserer Homepage 

https://vbd.lu.ch entnommen werden. 

Folgendes ist dem Gesuch beizulegen: 

A. Unselbständige Arbeitstätigkeit: 

- Arbeitsvertrag oder Arbeitsbestätigung (mit Arbeitsort) 

- aktuelle Lohnabrechnung 

B. Selbständig Erwerbende: 

- AHV-Quartalsabrechnung, Handelsregisterauszug oder Sozialversicherungsnachweis 

(mit Angaben über Arbeitsort und Arbeitszeiten 

C. Personen in Ausbildung: 

- Ausbildungsbescheinigung mit Angaben zur Ausbildungsstätte und zu den Unter-

richtszeiten 

D. Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 

- Nachweis über Aufenthaltsrecht in der Schweiz 

 

 


